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1. Gesetze und Verordnungen 

1. Gesetz über die Gründung der Evangelisch-luthe

rischen Flußschiffergemeinde zu Hamburg 

Der Kirchenrat verkündet hiermit nachstehendes 
von der Synode am 18. November 1965 beschlossenes 
Gesetz. 

§ 1 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1966 wird die Fluß
schiffergemeinde der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im Hamburgischen Staate als Evangelisch-lutherische 
Flußschiffergemeinde zu Hamburg selbständig. 

§ 2 

Die Gemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

§ 3 
(1) Zur Evangelisch-lutherischen Flußschifferge

meinde gehören die evangelischen Fluß- und Binnen
schiffer mit ihren Ehefrauen, Kindern und sonst im 
Hausstand lebenden Personen, die sich bei dieser Ge
meinde anmelden. 

(2) Auch andere Personen, die sich der Gemeinde 
verbunden fühlen, können sich als Mitglieder der Ge
meinde anmelden. 

(3) Bei der Gemeinde wird ein Gemeindegliederver
zeichnis geführt. 

§ 4 

(1) Aus dem landeskirchlichen Haushalt - Amt für 
Gemeindedienst - werden die nachfolgenden Stellen 
auf die Flußschiffergemeinde übertragen: 

1 Pastorenstelle 
1 Diakonenstelle 
1 Kirchenmusikerstelle III 
1 Kirchendienerstelle 

1/2 Angestelltenstelle BAT IX/VII 

(2) Die im landeskirchlichen Haushalt für die Arbeit 
der Flußschiffergemeinde enthaltenen Haushaltsstellen 
401.3 e und 401.7 a-i werden auf den Haushalt der Ge-
meinde übertragen. , 

(3) Die „Schwimmende Kirche", die Barkasse und 
das Pastorat Fehrsweg 14 gehen in das Eigentum der 
Gemeinde über. 

(4) Die Gemeinde erhält als Erstausstattung aus dem 
Titel „Neue Vorhaben" einen Betrag von DM 10000,-, 
der in ihr Vermögen übergeht. 

§ 5 

Als Kirchenvorsteher gelten nach der Reihenfolge 
der Wahl vom 18. Oktober 1964: 

1. Frau Frida Krebs 
2. Herr Gotthardt Kattein 
3. Herr Karl Schwarz 
4. Herr Franz Streuber 
5. Herr Wilhelm Klein 
6. Frau Hildegard T odte 
7. Frau Klara Klein 
8. Herr Günther Hennig 
9. Frau Minna Wehlmann 

10. Herr Hermann Thiele 
11. Herr Hubert Schulze 
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§ 6 

Die Gemeinde wird dem Südkreis zugeteilt. 

Hamburg, den 22. November 1965 

Der Kirchenrat 

D. Wölbe r 
Präsident 

2. Verordnung betreffend Gründung der Evangelisch
lutherischen Nathanaelgemeinde zu Hamburg-Horn 

§ 1 

Mit Wirkung vom l.April 1966 wird der süd-östliche 
Tdl der Martinsgemeinde zu Hamburg-Horn von die
ser abgetrennt und als Evangelisch-lutherische Natha
naelgemeinde zu Hamburg-Horn selbständig. 

§ 2 

Die Kirchengemeinde ist Körperschaft des öffent
lichen Rechts. 

§ 3 

Die Grenze der neuen Gemeinde gegenüber der 
Martinsgemeinde verläuft südlich der Grundstücke an 
der Südseite der Homer Landstraße. 

§ 4 
Zur Evangelisch-lutherischen N athanaelgemeinde 

treten über: 
Pastor Norbert Sorgenfrey, 
Kirchenmusiker Joachim Winkler, 
Kirchendienerin Frau Agnes Radke 

sowie vom Kirchenvorstand der Martinsgemeinde 

Kirchenvorsteherin Frau Agnes Johnen. 

§ 5 
Die Kirchenvorsteherwahl findet gemäß dem Kir

chenvorsteherwahlgesetz vom 4. Februar 1964 am 27. 
·Februar 1966 statt. 

Der Wahlakt ist vom Kirchenvorstand der Martins
gemeinde zu Hamburg-Horn durchzuführen. 

§ 6 
Die Aufteilung des Vermögens findet mit Wirkung 

vom 1. April 1966 unter den beteiligten Gemeinden 
statt. Wird keine Einigung erzielt, so entscheidet der 
Kirchenrat endgültig. 

§ 7 
Das Eigentum. an der N athanaelkirche geht auf die 

neue Gemeinde über. 
§ 8 

Die Kirchenbuchführergeschäfte der Evangelisch
lutherischen N athanaelgemeinde zu Hamburg-Horn 
werden bis auf weiteres von der Muttergemeinde wahr
genommen. 

Hamburg, den 25. Oktober 1965 

Der Kirchenrat 

D. W ö 1 b er 
Präsident 

3. Verordnung über die Nebentätigkeit von Pastoren 

Auf Grund der §§ 50 Absatz 1 und 2 und 103 Ab
satz 1 des Pfarrergesetzes der VELKD vom 14. 6. 1963 
in Verbindung mit Artikel II des Hamburgischen Kir
chengesetzes über die Anwendung des Pfarrergesetzes 
der VELKD vom 11. 5. 1964 wird folgendes verordnet: 

§ 1 

(1) Nebentätigkeit ist die Ausübung eines Neben
amtes oder einer Nebenbeschäftigung. 

(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt ge
hörender Aufgabenkreis, der auf Grund eines öffent
lich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahr
genommen wird. 

(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu 
einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder 
außerhalb des kirchlichen Dienstes. 

§ 2 

(1) Aufgaben, die im kirchlichen Dienst wahrgenom
men werden, sollen grundsätzlich in ein Hauptamt ein
geordnet werden, Sie sollen nicht als Nebentätigkeit 
zugelassen werden, wenn sie mit dem Hauptamt in 
Zusammenhang stehen. 

(2) Der Pastor ist verpflichtet, eine Nebentätigkeit 
im kirchlichen Dienst unentgeltlich zu übernehmen, 
wenn sie ihm zuzumuten und mit seinen Dienstpflich
ten vereinbar ist. 

(3)Besteht eine Verpflichtung nach Absatz 2 nicht 
und ist die Tätigkeit auf Grund der Vorschriften des 
Pfarrergesetzes nicht genehmigungsfrei, so bedarf der 
Pastor zur Übernahme einer Nebentätigkeit der vor
herigen Zustimmung des Bischofs. Der Bischof kann 
dieses Recht auf das Landeskirchenamt übertragen. 

§ 3 

(1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegen
leistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn 
kein Rechtsanspruch auf sie besteht. 

(2) Als Vergütung im Sinne des Absatzes 1 gelten 
nicht 
a. der Ersatz von Fahrkosten sowie Tage- und Über

nachtungsgelder, soweit sie den jeweils geltenden 
Sätzen nach den Reisekostenvorschriften für Kir
chenbeamte entsprechen oder diese nur unwesent
lich - höchstens um 10 °/o - übersteigen, 

b. der Ersatz sonstiger barer Auslagen, wenn keine 
Pauschalierung vorgenommen wird. 

(3) Pauschalierte Aufwandsentschädigungen sind in 
vollem Umfang (Tage- und Übernachtungsgelder sind 
so weit, als sie die Beträge nach Absatz 2 a. überstei
gen) als Vergütung anzusehen. 

§ 4 
(1) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Neben

tätigkeiten gegen Vergütung erforderliche Genehmi
gung gilt allgemein als erteilt, wenn die N ebentätig
keiten insgesamt geringen Umfang haben und kein 
gesetzlicher Versagungsgrund vorliegt. Der Umfang 
einer oder mehrerer Nebentätigkeiten ist als gering an-

- zusehen, · wenn die . Vergütung hierfür insgesamt 
DM 100,- im Monat nicht ubersteigt. In diesen Fällen 



ist die Nebentätigkeit dem Dienstvorgesetzten anzu
zeigen, es sei denn, daß es sich um eine einmalige, 
gelegentliche Nebentätigkeit handelt. 

(2) Die Genehmigung für eine Nebentätigkeit ist zu 
versagen, wenn ein gesetzlicher Versagungsgrund vor
liegt. Die Genehmigung ist insbesondere zu versagen, 
wenn die Nebentätigkeit 
a. zum Wesen des kirchlichen Dienstes im Wider

spruch steht oder 
b. mit der Würde des Pfarramtes unvereinbar ist oder 
c. die Arbeitskraft des Pastors so stark in Anspruch 

nimmt, daß die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Dienstpflichten beeinträchtigt wird. 

(3) Die Genehmigung einer Nebentätigkeit ist zu 
widerrufen und eine als genehmigt geltende Neben
tätigkeit ist zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund 
nach Abs. 2 vorliegt oder sich infolge ihrer Ausübung 
eine Beeinträchtigung in der gewissenhaften Erfüllung 
der Dienstpflichten, der Unparteilichkeit oder der Un
befangenheit des Pastors oder anderer dienstlicher 
Interessen ergibt. 

(4) Wird eine Genehmigung widerrufen oder eine 
als genehmigt geltende Nebenbeschäftigung untersagt, 
so soll dem Pastor eine angemessene Frist zur Abwick
lung der Nebentätigkeit eingeräumt werden, soweit die 
dienstlichen Interessen dies gestatten. 

§ 5 

(1) Für eine Nebentätigkeit im kirchlichen Dienst 
kann ausnahmsweise eine Vergütung gewährt werden 
a. bei Lehr-, Gutachter-, Vortrags- oder Prüfungs

tätigkeiten sowie bei schriftstellerischen Tätigkeiten, 
b. bei Tätigkeiten, für die auf andere Weise eine ge

eigneteArbeitskraft ohne erheblichen Mehraufwand 
nicht gewonnen werden kann, 

c. bei Tätigkeiten, deren unentgeltlicheAusübung dem 
Pastor nicht zugemutet werden kann. 

(2) Werden Vergütungen nach Absatz 1 gewährt, so 
dürfen sie im Kalenderjahr insgesamt DM 4800,
(Bruttobetrag) nicht übersteigen. Innerhalb des Höchst
betrages ist die Vergütung nach dem Umfang und der 

 Bedeutung der Nebentätigkeit abzustufen. 

(3) Erhält ein Pastor Vergütungen für eine oder meh
rere Nebentätigkeiten im kirchlichen Dienst oder für 
sonstige Nebentätigkeiten, die unmittelbar oder mittel
bar mit seinem kirchlichen Amt zusammenhängen, so 
hat er sie insoweit unverzüglich an die Kirchenhaupt
kasse abzuführen, als sie im Kalenderjahr insgesamt 
DM 4800,- (Bruttobetrag) übersteigen. 

(4) Besteht die Vergütung in einer monatlichen Zah
lung an den Pastor, so ist der Betrag, um den diese Ver
gütung monatlich DM 400,- (Bruttobetrag) übersteigt, 
bereits am Ende eines jeden Monats an die Kirchen
hauptkasse abzuführen. 

§ 6 
Der Pastor hat nach Ablauf eines jeden Kalender

jahres der Personalabteilung des Landeskirchenamtes 
eine Abrechnung über die ihm zugeflossenen Vergü
tungen im Sinne des § 5 vorzulegen. Diese Verpflich
tung entfällt bei Vergütungen, die durch die Kirchen
hauptkasse gezahlt worden sind. 
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§ 7 
(1) § 5 ist nicht anzuwenden auf Vergütungen für 

Tätigkeiten, die während eines unter Fortfall der 
Dienstbezüge gewährten Urlaubs ausgeübt werden. 

(2) Hinsichtlich der Vergütungen für 
a. die Ausübung eines Lehramtes an einer öffentlichen 

Schule oder Hochschule, 
b. Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen 

Forschung, 
c. Tätigkeiten als gerichtlicher oder staatsanwaltschaft

licher Sachverständiger, 
können Ausnahmen von § 5 Abs. 2 bis 4 zugelassen 
werden. 

§ 8 

Diese Verordnung ist erstmalig auf Vergütungen an
zuwenden, die nach dem 1. Januar 1966 für eine Neben
tätigkeit gezahlt werden. 

Hamburg, den 8. November 1965 

Der Kirchenrat 
D. Wö 1 b er 

Präsident 

4. Änderung der Verordnung betr. Grenzänderungen 
zwischen Kirchengemeinden 

Der § 11 der Verordnung betr. Grenzänderungen 
zwischen Kirchengemeinden vom 17. Mai 1965 (GVM 
1965 S. 16) wird geändert und erhält folgende Fassung: 

§ 11 

Grenze zwischen der Evangelisch-lutherischen Drei
faltigkeitsgemeinde zu Hamburg-Hamm und der Evan
gelisch-lutherischen Kapernaumgemeinde zu Hamburg
Horn: 

(1) Folgende Straßen, Straßenteile und Kleingarten
vereine werden aus der Dreifaltigkeitsgemeinde-Hamm 
ausgepfarrt und in die Kapernaumgemeinde-Horn ein
gepfarrt: 

Homer Weg 85/89 
Sievekingsallee 118/146 
Weg Nr.200 
Klgv. Nr. 127, Parz. 126-283 
Klgv. Nr.133, Parz. 23- 28 
Klgv. Nr. 137, Parz. 370-418 

(2) Die neue Grenze zwischen den beiden Kirchen
gemeinden verläuft nunmehr wie folgt: 

Von der Grenze der Landeskirche beim Schnittpunkt 
Güterumgehungsbahn/Sievekingsallee nach Süden auf 
der Mitte der Güterumgehungsbahn bis zum Homer 
Weg. Von dort nach Osten auf der Mitte des Homer 
Weges bis zum Rhiemsweg. Sodann nach Südwesten 
auf der Mitte des Rhiemsweges bis zur Grenze der 
Martinsgemeinde-Hom in der Mitte der Straße Beim 
Rauhen Haus. 

H a m b u r g , den 6. Dezember 1965 

Der Kirchenrat 

D. W ö 1 b er 
Präsident 
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II. Von der Synode 

Beschlüsse aus der 4. Sitzung der Zweiten Synode 
vom 18. November 1965 

Die Synode hat Pastor Hans-Georg Schmidt als Mit
glied des Kirchenrates sowie Pastor Wilhelm v. d. Fecht 
und Herrn Johann 0. Stammann als Mitglieder des 
Hauptausschusses gewählt. 

Die Synode hat die Agende für evangelisch-luthe
rische Kirchen und Gemeinden, Dritter Band, dieAmts
handlungen (,,Agende III") zur Erprobung in den Kir-

chengemeinden der Hamburgischen Landeskirche frei
gegeben. 

Die Synode hat das Gesetz über die Gründung der 
Evangelisch-lutherischen Flußschiffergemeinde zu 
Hamburg verabschiedet. (Siehe unter I.) 

Die Synode gab der Vereinbarung zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg und der Evangelisch
lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate betref
fend die Überlassung von staatseigenen Grundstücken 
ihre Zustimmung. 

III. Verwaltungsanordnungen 

Richtlinien für den Neubau 
und die Ausstattung von Pastoraten 

I. 
Allgemeines 

Das Pastorat ist die Amtswohnung des Pastors. Es 
wird wenn möglich als Einfamilienhaus errichtet. Auf 
Amtswohnungen in mehrgeschossigen Gebäuden und 
auf Umhauten und Erneuerungen von Amtswohnun
gen sind die Richtlinien sinngemäß anzuwenden. 

Der Bau soll zweckmäßig und modern, aber nicht 
auffallend und aufwendig sein. Auf die Struktur der 
Gemeinde ist Rücksicht zu nehmen. Das Pastorat soll 
sich an die Bebauung der Gemeinde anlehnen und nicht 
aus ihr hervorstechen. 

Die Amtswohnung ist für den jeweiligen Stellenin
haber gedacht. Sonderwünsche des ersten Beziehers der 
Amtswohnung können daher nur im Rahmen dieser 
Richtlinien berücksichtigt werden. Abweichungen von 
den Richtlinien sind nur möglich, wenn der Bezieher 
der Amtswohnung die entstehenden zusätzlichen Ko
sten einschließlich der Kosten evtl. notwendiger bau
licher Maßnahmen beim späteren Wohnungswechsel 
übernimmt und eine entsprechende Erklärung vor 
Durchführung dieser Baumaßnahmen abgibt. Das 
Landeskirchenamt kann Ausnahmen von dieser Be
stimmung zulassen. 

II. 
Größe und Raumprogramm 

Ein Pastorat soll einen Raumumfang von 1 000 m 3 

umbauten Raumes einschließlich Garage nicht über
schreiten. Die Wohnfläche ist mit etwa 140 m 2

, der 
Amtsbereich mit etwa 30 m 2 zu bemessen. Insgesamt 
dürfen 180 m 2 nicht überschritten werden. Das Raum
programm ist auf eine Familie mit 4-6 Kindern abzu
stellen. Es soll im einzelnen folgende Räume enthalten: 
a) Amtsräume: 

kleiner Warteraum 
Amtszimmer 
Registratur u. Archivraum (für Landge
meinden 8-10 m 2 zusätzlich möglich) 

zusammen etwa: 

6- 8m 2 

22-24 m 2 

28-32 m 2 

b) Wohnräume: 
Wohnzimmer (wenn eine Verbindung 
mit dem Eßzimmer nicht möglich ist, 
höchstens bis zu 30 in2

) 

Eßzimmer (evtl. in Verbindung mit 
dem Wohnzimmer) 
Kochküche 
Elternschlafzimmer 
erstes Kinderschlafzimmer (2 Betten) 
zweites Kinderschlafzimmer (2 Betten) 
Gästezimmer (evtl. als weiteres Kinder
zimmer zu verwenden) 
Mädchenzimmer (evtl. als weiteres Kin
derzimmer zu verwenden) 
Nebenräume: 
Bad, 2 WC-Anlagen, bis zu zwei zusätz
liche Waschgelegenheiten im Schlafteil, 
Speisekammer, Diele 

zusammen höchstens 

c) Konfirmandenräume: 

20-25 m 2 

14-16m 2 

8-10m 2 

16-18m 2 

12-14 m 2 

12-14 m 2 

8-10m 2 

10-I2m 2 

24m 2 

140m 2 

sind, wenn notwendig, mit 1,5 m 2 je Platz zu bemes
sen. Die Zahl der Plätze in dem Konfirmandenräu
men der Gemeinden darf die Höchstzahl der not
wendigerweise gleichzeitig zu unterrichtenden Kon
firmanden nicht übersteigen. Eine Kapazität von 34 
Plätzen sollte nicht überschritten werden = 50 m 2• 

Die Anlage einer Garage mit einer Mindesttiefe von 
. 5 ,50 m i. L. ist erwünscht. 

Die Garage ist so zu bemessen, daß außer dem Kraft
wagen einige Fahrräder und Gartengeräte untergestellt 
werden können. 

III. 

Erläuterungen zu den einzelnen Räumen 

a) Amtsräume sind grundsätzlich im Erdgeschoß anzu
legen. Unmittelbare Türverbindungen vom Amts
zimmer zu den Wohnräumen sind zu vermeiden. 
Der Zugang zu den Amtsräumen ist zweckmäßig 
mit dem Hauseingang zusammenzulegen; getrennte 
Zugänge sollten nur in ganz besonders gelagerten 
Fällen vorgesehen werden. 

b) Der Registratur- und Archivraum soll trocken, mit 
Heizung versehen, allseitig feuerfest umschlossen, 



mit feuerfester Tür vom Amtszimmer getrennt und 
mit ausreichenden Stellflächen (mindestens 5 lfm) 
versehen sein. Türbreite ausreichend für Panzer
schrank-Transport. 

c) Der Wohnraum ist so anzulegen, daß eine gute 
Sonnenausnutzung (Süd- bis Westseite) erreicht 
wird. Der Raum soll eine Beziehung zum Garten 
haben. Ausreichende Stellflächen für eine gute Möb
lierung müssen vorhanden sein. Unmittelbarer Aus
gang zum Garten oder Freiplatz ist erwünscht. 

d) Dem Eßraum ist im Hinblick auf seine vielseitige 
Verwendung (zugleich als Ausweicharbeitsraum 
der Hausfrau und als Spielraum für die Kleinkin
der) besondere Beachtung zu schenken. Er sollte 
von der Diele und evtl. auch von der Kochküche 
aus zu erreichen sein. Eine geschickte Verbindung 
der Diele oder des Wohnraumes mit dem Eßplatz 
kann zu einer Flächeneinsparung zugunsten anderer 
Räume führen. 

e) Die Küche soll möglichst Ost- bis Südlage haben. 
Reine Nordlage der Küche ist zu vermeiden. Haus
eingang und Zugang zum Grundstück sollten, so
fern es die Lage zur Himmelsrichtung zuläßt, von 
der Küche aus zu beobachten sein. Stellfläche für 
einen 2 m breiten Küchenschrank ist vorzusehen. 
Eine möglichst kurze Verbindung zu den Keller
räumen ist anzustreben. Ein unmittelbarer Ausgang 
zum Garten ist nicht erforderlich. 
Herd, Arbeitsplatz (mindestens 60 cm breit) und 
Doppelspüle mit Abtropfplatte müssen nebenein
ander angeordnet sein. Auf einheitliche Arbeits
höhe- und tiefe ist zu achten. Ein zusätzliches Aus
gußbecken ist vorzusehen. 
Zur wirksamen Entlüftung der Küche sollen Wra
senabzugsrohre (DIN 18022 Abschnitt 3)) einge
baut werden. 
Eine Speisekammer oder ein Speisenschrank (be
und entlüftbar) mit eingebauten Regalen und ein 
Besenschrank sind vorzusehen. Ausreichende Luft
umwälzung in der Speisekammer oder im Speisen
schrank muß gewährleistet sein. 

f) Die Schlafräume sollen im besonderen Schlaftrakt 
oder im Obergeschoß untergebracht werden, mög
lichst in Ost- bis Südlage. 

g) Das Bad ist nach Möglichkeit zentral zu den Schlaf
räumen anzulegen. Das WC ist in einem besonderen 
Raum mit Waschmöglichkeit unterzubringen. Im 
Wohnteil ist ein weiteres WC anzuordnen. 

h) Ausreichende Abstellmöglichkeiten sind zu schaf
fen. Der Bedarf an Kellerraum ist im allgemeinen 
geringer, als ein vollunterkellertes Haus an Räumen 
bietet. Bei ebenerdigen Wohnhäusern ist daher eine 
Teilunterkellerung anzustreben. Auf gute Belüftung 
und Belichtung von Kellerräumen ist großer Wert 
zu legen. Gesonderter Zugang von außen zu den 
Kellerräumen ist vorzusehen. 

i) Die gesetzlichen Vorschriften über den Schutzraum
bau sind zu beachten. 

IV. 

Raumhöhen 

Die lichten Raumhöhen sollen den von der Baupo
lizei vorgeschriebenen Mindesthöhen angepaßt wer-
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den. Für Kellerräume genügt eine lichte Raumhöhe von 
nur 2 m; Vertiefung für Heizkessel-Anlage möglich. 
Nur im besonderen Fall, z. B. bei erdgeschossigen 
Wohnhäusern, kann die Decke einzelner Räume unter 
Ausnutzung des nicht ausgebauten Dachraumes höher
gelegt werden. Auch die Anpassung an das Gelände 
kann beim Wohnraum mit Hilfe von Differenzstufen 
zu einer größeren Raumhöhe gegenüber den übrigen 
Räumen führen. 

V. 

Architektenleistungen und Honorare 

Die Berechnung der Architektengebühren erfolgt 
gemäß der gültigen GOA. Dabei ist die Bauklasse 3 
(Ausbauverhältnis von 40-45 vom Hundert der reinen 
Baukostensumme) zugrundezulegen. 

VI. 

Außenanlagen und Gartengestaltung 

Die Kosten für Außenanlagen (Hausanschlüsse der 
Versorgungsleitungen, Kläranlage, Wegebefestigung, 
Einfriedigungen, Plattenbeläge, T eppichklopfstangen, 
Mülltonnenschränke usw.) sind vor Inangriffnahme zu 
ermitteln und mit der Bauabteilung des Landeskirchen
amtes abzustimmen und sollen einschließlich der Gar
tenanlagen 10 °/o der reinen Baukosten nicht überstei
gen. 

Die bauseitige Anlage von Schwimmbecken ist aus
geschlossen. 

VII. 

Ausstattung 
Bei der Ausstattung ist zu beachten, daß das Pasto

rat ein Wohngebäude mit mittlerem Ausbau ist. Die 
Kosten der Ausstattung müssen sich aus diesem Grunde 
in dem entsprechenden Rahmen halten. Die wichtig
sten Richtlinien für die Ausstattung sind in der nachste
henden Ausstattungsübersicht zusammengefaßt. 

VIII. 
1. Allgemeines: 

Diese Ausstattungsübersicht dient zugleich als An
halt für die Baubeschreibung. 

2. Treppen, Türen, Fenster: 
a) Für die Ausführung von Treppen gelten DIN 4174, 

18064 und 18065, Blatt 1. 
Geschoßtreppen im Kellergeschoß: Fertigbetonstu
fen oder Stahlbetonläufe, Geschoßtreppen im 
W ohngeschoß sollen den Körperschall möglichst 
wenig übertragen und rutschsicher sein. 

b) Türen: solide Konstruktion, Balkon- u. Terrassen
türen sind als Hebetüren auszubilden. Amtszimmer 
Doppeltüren mit Schwelle. 

c) Fenster: Auf gute Isolierung gegen Schall- u. Tem
peratureinwirkungen, auf leichte Reinigungsmög
lichkeit sowie auf gute Be- und Entlüftung ist zu 
achten. In der Regel sind Einfachfenster vorzusehen. 
Zur Isolierung gegen Schall- u. Temperatureinwir
kungen können für Amts-, Wohn- und Schlafzim
mer Kastenfenster (zwei voneinander getrennte Fen
sterflügel) oder Verbundfenster (zwei miteinander 
fest verbundene Fensterflügel) eingebaut werden. 
Doppelscheiben-Isolierverglasung (z.B. Thermo
pane-Glas) ist nicht zu verwenden. Rolläden können 
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auf Antrag bei erdgeschossigen Schlafräumen vor
gesehen werden. 

dieser zum Amtsteil ge
hört), durch den Woh
nungsinhaber. 

3. Fußböden: c) Olfarbenanstriche auf 
Alle Fußböden müssen leicht zu reinigen und zu pfle- Holzwerk: Sind nach Wahl einfarbig 

auszuführen. gen sein. 

A) Küche: 

B) Waschküche, Dach 
und Kellerräume: 

C) Bad und WC: 

D) \Y./ ohnräume: 

E) Amtszimmer u. Flur: 

F) Treppen: 

G) Konfirmandensaal: 

Wände u. Decken: 

a) Decken: 

b) Wände: 

Küche möglichst fußwarm, 
zweckmäßig verschweißt, 
PVC-Bahnen auf Woll
filzunterlage. 

Zementestrich 

Keramische Fliesen oder 
PVC wie unter A) 

Eichenparkett bzw. gute 
Langholzfußböden, ge
schliffen und gewachst. 
Auf Massivböden Lino
leum oder PVC-Belag in 
etwa gleicher Preislage, 
Versiegeln der Holzfuß
böden ist nicht gestattet. 

Gute Langholzfußböden 
geschliffen und gewachst. 
Linoleum bzw. PVC wie 
vor. Versiegelung nicht 
gestattet. 

Massivtreppen mit Kan
tenschutz, Holztreppen 
wenn ausgetreten mit Li
noleum und PVC-Kanten 
belegen. 

Linoleum oder PVC
(Mipolam) kann hier u. a. 
auch verlegt werden. 

Decken erhalten einen 
Leimfarbenanstrich, auf 
Wunsch auch farbig. In 
Sanitärräumen Kalkan
strich. Bei gerissenen Dek
ken kann ein Abkleben 
mit Rauhfasertapete und 
evt. mit Leinen erfolgen. 
Wenn keine besondere 
Schalung erforderlich, ins
besondere bei Flachdä
chern ist die Anbringung 
von Holzdecken zulässig. 

Wände werden vorgear
beitet, (ohne Spachteln) 
und erhalten wahlweise 
einfarbige oder bunte Bin
derfarbenanstriche, an
stelle des Binderfarben
anstrichs kann auch tape
ziert werden. Die Tape
ten- und Leistenlieferung 
erfolgt mit Ausnahme des 
Amtszimmers, Wartezim
mers und Flurs, (soweit 

d) Fliesenbeläge: 
a) Küche: 

b) Bad: 

c) WC: 

5. Heizungsanlage: 

Installationswand in ca. 
1,60 m Höhe Fliesen. Kü
chen evtl. ganz fliesen. Bei 
Einbauküchen nur an den 
notwendigen Stellen flie
sen. 

Bei Bädern bis 6 m 2 Grö
ße ganz, sonst nur teilwei
se fliesen. Höhe 1,9 m. 

WC's bis 2 m 2 Größe 
ganz fliesen, sonst nur 
Fliesenschild über dem 
Waschbecken, Höhe 1,60 
m. 

Bei der Beheizung von Pastoraten sollte die Warm
wasserheizung allen anderen Heizsystemen vorgezogen 
werden. Die Heizung kann mit 01 oder Koks betrieben 
vverden. Heizölbehälter sind unter Beachtung der bau
polizeilichen Vorschriften im Keller unterzubringen 
(Batterietank oder örtlich geschweißter Tank). Ein 
Raum für Kokslagerung ist neben dem Heizraum vor
zusehen, um die Feuerung auch auf feste Brennstoffe 
umstellen zu können. Bei der Verwendung von Einzel
öfen mit Olspeisung ist eine zentrale Ölversorgung aller 
Ofen von einer Oltankanlage vorzusehen. 

Um im Notfall die Heizung eines Raumes je Geschoß 
mit einem Einzelofen sicherzustellen, ist ein zweiter 
Schornstein zu errichten. 

6. \Vasserinstallation: 

a) Küche: 

b) Bad: 

c) Waschküche: 

d) Schlafräume: 

1 Doppel-Nirosta-Spüle 
mit Unterbau einschl. 
Ausguß. 

1 Einbauwanne mit Ein
lauf und Brausegarnitur, 
1 WC-Becken, 1 Hand
waschbecken ca. 45 cm 
breit. 

1 Wasseranschluß für 
Waschmaschine (wenn 
nicht in der Küche vorge
sehen). 
1 Waschkessel (Kohle
feuerung) wird nur auf 
Antrag gestellt. 

1 zusätzl. Waschbecken 
mit fließend Wasser im 
Bereich der Schlaf-, Kin
der- u. Gästezimmer, wenn 
die Anordnung der In
stallation dies leicht er
möglicht. 



7. Warmwasserversorgung: (elektrisch, in Altbauten 
evtl. Gas): 

8. Spiegel usw. 

1 Zapfstelle für Doppel
spüle in der Küche, 
1 Zapfstelle für Badewan-
ne, 
1 Zapfstelle für Wasch
becken im Bad, evtl. eine 
weitere zweite Zapfstelle 
für da~zusätzliche Wasch
becken entsprechend 6e. 

Für Bad und WC je 1 
Spiegel üblicher Größe. 
Für das Bad zusätzlich 1 
Ablagebord unter Spiegel 
und Handtuchhalter. Toi
lettenpapierhalter in ein
facher Ausführung. 

9. elektrische Installationen: 

a) Küche: 1 Decken-Brennstelle 
1-2 Wandbrennstellen 
1 E-Herd-Anschluß 

b) Waschküche: 

c) Bad: 

d) WC: 

e) Kellerräume: 

f) Flure u. Treppenhaus 

g) Garderobe: 

h) Wohnzimmer 

i) alle sonstigen Wohn
und Amtszimmer: 

j) je Wohnung: 

1 Kühlschrank-Anschluß 
1 E-Boiler-Anschluß 
ca. 2 Steckdosen und evtl. 
ein Anschluß für die 
Waschmaschine (wenn 
nicht in der Waschküche) 

1 Deckenbrennstelle 
1 Steckdose 

1 Wandbrennstelle über 
Spiegel 
1 Deckenbrennstelle, so
fern erforderlich, 
1 E-Speicher-Anschluß, 
sofern erforderlich 
1 Steckdose für Rasieran
schluß bzw. kombinierte 
Wandbrennstelle 

1 Decken- oder Wand
brennstelle 

1 Decken-Brennstelle 
1 Steckdose unter den 
Schaltern 

Decken- oder Wand
brennstellen in Wechsel
schaltung 

1 Decken- oder Wand
brennstelle 

3 Deckenbrennstellen 
bzw. Wandbrennstellen 
mit Serienschaltern ca. 3 
Steckdosen. 

Amts- u. Wartezimmer 
erhalten einen eigenen E
Zähler. 
1 Deckenbrennstelle ca. 2 
Steckdosen 

1 W aschmaschinenan
schluß 

k) Beleuchtungskörper: 

1) Klingelanlage: 

10. Kochgelegenheiten: 

11. Lüftungsklappen: 

12. Gardinenbretter: 

13. Einbruchsicherungs
maßnahmen: 

14. Waschmaschine: 
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für Treppenhäuser, Keller
räume, Nebenflure, Bo
den und außen in einfa
cher Ausführung 

je Wohnung (keine Ge
gensprechanlage) 

1 E-Herd (in Altbauten 
auch Gasherd) in 1einfa
cher Ausführung mit 3-
oder 4 Brennstellen, mit 
Backofen, Deckel und seit
lichen Abstellplatten (kei
ne Luxusherde) 

sind in den Fenstern aller 
Wohnräume sowie in Kü
che und Bad einzubauen. 

einschl. Blende u. Lauf
schienen gehören in ein
facher Ausstattung zur 
Wohnung. 

müssen besonders bean
tragt werden. 

Anschluß für eine Wasch
maschine ist in der Küche 
oder im Keller vorzu
sehen. Die Kosten der An
schaffung einer W aschma
schine hat der Wohnungs
inhaber zu tragen. 

15. Hausantennen-Anlagen: Hausantennen - Anlagen, 
abgesehen von Leerroh
ren, gehören nicht zur 
bauseitigen Ausstattung 
des Pastorates; sie sind 
vom Wohnungsinhaber 
selbst zu beschaffen. 

16. Einbaumöbel: 1 Besenschrank, Arbeits
platte in der Küche, Spei
sekammerregal bzw. Spei
seschrank, in Kleinstkü
chen unter 5 m 2 außer
dem Unter- und Hänge
schrank. Einbauschränke 
in den Schlafräumen sind 
nur vorzusehen, wenn 
Wandschrägen die Auf
stellung von Schränken 
nicht oder nur bei ungün
stiger Raumausnutzung 
möglich machen (Wand
höhe unter der Schräge 
bis zu 1,8 m). 

Hamburg, den 11. November 1965. 

Das Landeskirchenamt 

Dr. Katzenstein 

Präsident 
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IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

In der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. 
Stephanus zu Hamburg ist eine der drei Pfarrstellen 
durch \Vahl des Kirchenvorstandes möglichst bald neu 
zu besetze11. Zu dem Pfarrbezirk (I) gehören etwas 
über 4 000 Gemeindeglieder. 

Gesucht wird ein erfahrener Pastor, der in einem 
dichtbesiedelten Gebiet Hamburgs besonders an den 
älteren Gliedern der Gemeinde Seelsorge üben will. 

Das geräumige Pastorat (Ölheizung) mit einem Kon
firmandenraum und Garage liegt direkt neben der 
Kirche. 

Bewerbungen werden bis zum 31. Dezember 1965 er
beten an den Kirchenvorstand St. Stephanus zu Händen 
seines Vorsitzers, Herrn Apotheker Scheel, 2 Hamburg 
19, Schwenckestraße 37. 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Propst Carl Malsch, Jerusalem, wurde am 16. Okto
ber 1964 gemäß Artikel 46 der Verfassung der Evange
lisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate zum 
Hauptpastor der Kirchengemeinde der Hauptkirche St. 
Petri gewählt. 

Der Kirchenrat hat Hauptpastor Malsch mit Wir
kung vom 1. Oktober 1965 in dieses Amt berufen. 

Hauptpastor [\falsch wurde am 5. Dezember 1965, 
-2. Sonntag im Advent, durch Bischof D. Wölber in sein 
Amt eingeführt. 

Bischof D. Wölber legte seiner Einführungsanspra
che Röm. 15, 4 zugrunde. Hauptpastor Malsch predigte 
über 2. Thess. 3, 1-4. 

Der Kirchenrat hat die freie Pfarrstelle an der Evan
gelisch-lutherischen Dreifaltigkeitsgemeinde zu Ham
burg-Hamm mit Pastor Gottfried Hüttmann, Evange
lisch-lutherische Landeskirche Hannovers, besetzt und 
Pastor Hüttmann zum 1. November 1965 in dieses Amt 
berufen. 

Pastor Hüttmann wurde am 21. November 1965, Letz
ter Sonntag im Kirchenjahr, durch Senior D. Harms in 
sein Amt eingeführt. Senior D. Harros legte seiner Ein
führungsansprache Jes. 25, 7-9 zugrunde. Pastor Hütt
mann predigte über J es. 35, 3-10. 

Der Kirchenvorstand der Hauptkirche St. Nikolai 
wählte Pastor Richard Müsing, Paulusgemeinde zu 
Hamburg-Hamm, zum Pastor der Kirchengemeinde 
der Hauptkirche St. Nikolai. 

Der Kirchenrat hat die Wahl genehmigt und Pastor 
Müsing zum 1. Oktober 1965 in dieses Amt berufen. 

Pastor Müsing wurde am 28. November 1965, 1. 
Sonntag im Advent, durch Bischof D. Wölber in sein 
Amt eingeführt. 

Bischof D. Wölber legte seiner Einführungsanspra
che Ps. 24 zugrunde. Pastor Müsing predigte über 
Hebr. 10, 19-25. 

Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen 
Paulusgemeinde zu Hamburg-Hamm wählte Pastor 
Heinrich Gauß, Kirchengemeinde St. Georg, zum Pa
stor der Paulusgemeinde. 

Der Kirchenrat hat die Wahl genehmigt und Pastor 
Gauß zum 1. Oktober 1965 in dieses Amt berufen. 

Pastor Gauß wurde am 5. Dezember 1965, 2. Sonntag 
im Advent, durch Senior D. Harros in sein Amt einge
führt. 

Senior D. Harms legte seiner Einführungsansprache 
Luk. 21, 28 zugrunde. Pastor Gauß predigte über 2. 
Thess. 3, 1-5. 

Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen 
Epiphaniengemeinde zu Hamburg wählte Pastor Hart
mut Lüders, Kirchengemeinde St. Annen, zum Pastor 
der Epiphaniengemeinde. 

Der Kirchenrat hat die Wahl genehmigt und Pastor 
Lüders zum 1. November 1965 in dieses Amt berufen. 

Pastor Lüders wurde am 14. November 1965, Vor
letzter Sonntag im Kirchenjahr, durch Senior D. Harms 
in sein Amt eingeführt. Senior D. Harms legte seiner 
Einführungsansprache Ps. 71, 7 + 8 zugrunde. Pastor 
Lüders predigte über Matth. 25, 14-30. 

Der Kirchenvorstand der Kirche St. Johannis zu 
Hamburg-Eppendorf wählte Pastor Christoph Kretsch
mar zum Pastor dieser Gemeinde. Der Kirchenrat hat 
die Wahl genehmigt und Pastor Kretschmar zum 1. No
vember 1965 in dieses Amt berufen. 

Pastor Kretschmar wurde am 7. November 1965, 6. 
Sonntag nach Michaelis, durch Hauptpastor Dr. Sierig 
in sein Amt eingeführt. Hauptpastor Dr. Sierig legte 
seiner Einführungsansprache 2. Kor. 5, 18 + 20 zugrun-
de. Pastor Kretschmar predigte über Matth. 12, 38-41. 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Der Kirchenrat beauftragte Pastor i. R. Henning 
Dubbels für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1966 mit 
der Wahrnehmung eines pfarramtlichen Dienstes in der 
Kirchengemeinde Groß-Borste!, Adventskapelle. 

Der Kirchenrat hat Pastor i. W. Alfred Fliedner zum 
1. Januar 1966 zum Pastor mit besonderem Auftrag er
nannt und mit der Wahrnehmung der Seelsorge im Is
raelitischen Krankenhaus und der Selbstschutzangele
genheiten für die Hamburgische Landeskirche betraut. 

Das Landeskirchenamt hat im Einverständnis mit den 
beteiligten Kirchenvorständen Diakon Heinz Löffel
macher zum 1. Januar 1966 aus der Kirchengemeinde St. 
Thomas in die Kirchengemeinde Uhlenhorst versetzt. 



Das Landeskirchenamt hat im Einverständnis mit den 
beteiligten Kirchenvorständen Diakon Walter Spatz 
zum 1. Januar 1966 aus der Philippusgemeinde zu Ham
burg-Horn in die Kirchengemeinde St. Stephanus ver
setzt. 

Das Landeskirchenamt hat die freie Gemeindehelfe
rinnenstelle in der Kirchengemeinde Veddel zum 1. 
Dezember 1965 mit Fräulein Frieda Oelkers besetzt. 

Im Einverständnis mit den beteiligten Kirchenvor
ständen hat das Landeskirchenamt die Gemeindehelfe
rin Rita Wenzorra aus der Kirchengemeinde St. Ga
briel in die Kirch€ngemeinde West-Barmbek versetzt. 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Pastor Dr. Justus Freytag, Kapernaumgemeinde zu 
Hamburg-Horn, ist gemäß Beschluß des Kirchenrates 
zum Pastor mit besonderem Auftrag ernannt um ab 
1. Februar 1966 den Dienst eines Gastdozenten am Tai
nan Theological College in Formosa für die Dauer von 
3 Jahren zu übernehmen. 

Pastor Johannes Klinkott, Evangelische Akademie 
Hamburg, ist ge~äß Beschluß des Kirchenrates auf sei
nen Antrag mit Ablauf des 31. Dezember 1965 in den 
Ruhestand verset-zt worden. 

Pastor Heinrich . Zacharias~Langhans, Kirchenge
meinde St. Lukas zu Hamburg-Fuhlsbüttel, ist mit Ab
lauf des 30. November 1965 in den Ruhestand getreten. 

Pastor Gerhard Schade, Kirchengemeinde St. Ger
trud, ist mit Ablauf des 31. Oktober 1965 in den Ruhe
stand getreten. 

Pastor Helmut Horn, . Kirchengemeinde N ord-Lan
genhorn, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1965 in den 
Ruhestand. 
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Kirchenmusiker Martin Behrmann, Kirchengemeinde 
St. Andreas, scheidet mit Ablauf des 31. Dezember 1965 
aus dem Dienst der Hamburgischen Landeskirche aus, 
um das Amt eines Kantors im J ohannesstift, Berlin
Spandau, zu übernehmen. 

6. Todesfälle 
Am 28. Oktober 1965 ist Pastor em. Georg Erasmus 

- wenige Wochen nach seinem 83. Geburtstag - heim
gegangen; er wurde am 2. November auf dem Friedhof 
Hamburg-Rahlstedt an der Seite seiner Gattin beige-
setzt. · 

Pastor Erasmus ist in Pr. Mark Krs. Elbing geboren. 
Er hat in Königsberg studiert, in Danzig seine beiden 
theologischen Prüfungen abgelegt und wurde eben
falls in Danzig ordiniert. Von seinem ersten Pfarramt 
in Gramtschen Krs. Thorn bis zu seinem letzten Amt in 
der Hamburgischen Landeskirche gibt es viele Statio
nen: Alt-Magea in Rumänien, Stepenitz/Pommern, Ra
tekau b/Lübeck, die Paulusgemeinde und die Luther
kirche in Breslau. 

Als er 1945 Breslau verlassen mußte, kam er nach 
Hamburg und stellte sich mit großer Treue in den 
Dienst des Friedhofspfarramtes, den er auch noch eine 
Reihe von Jahren nach seiner Emeritierung 1954 wahr
genommen hat. Er hat diesen Dienst an Särgen und 
Gräbern als einen besonderen Teil des Trostamtes der 
Kirche verstanden und hat Ungezählte aus reicher Le
bens- und Glaubenserfahrung trösten können. 

Pastor Erasmus hat am 11. Oktober sein 55jähriges 
Ordinationsjubiläum gefeiert. Man konnte an diesem 
Tage spüren, daß die vor ihm liegende Wegstrecke kurz 
sein würde und daß sich der Abend seines Lebens 
neigte. An seinem Grabe wurde das Jüngerwort ausge
legt „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget". 

Der Herr bleibe bei ihm auf dem Wege 
aus dem Tod zum ewigen Leben. 

VI. Mitteilungen 

1. Verkauf eines Talars 

Durch den Sohn von Pastor em. Dr. phil. Wilhelm 
Hintze wird ein ·kombinierter Talar (für Größe 1,75) 
unentgeltlich angeboten. Interessenten werden gebe
ten, sich an Herrn Dr. Hintze 2057 Reinbek, Görlitzer 
Weg 5 (telefonisch zu erreichen über 32 10 17, App. 304) 
zu wenden. 

2. Hinweis 

Dieser Ausgabe ist ein „Evangelischer N amenskalen
der, Gedenktage der Christenheit", beigefügt. Es wird 
um Beachtung gebeten. 

3. ~ollektenergebnisse 

(sit:he Seite 56) 

VII. Berichtigungen 

Herausgegeben .. vom Kirchenrat der Evang •. luth. Kirche im Hamburgischen S.taate / .. Phönix-Dtuck, Hamb~ug 4. 800. 12. 65 
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3. K o 1 1 e k t e n e r g e b n i s s e 

Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri ••••••• . •••••.•••• 
2. St. Nikolai •••••••••• •• ••• 
3. St. Katharinen • • • •••••••• 
'1. St. Jacobi .•••••••••••.••• 
5. St. Michaelis •••••••••••••• 
6. St. Pauli.Süd ••••••••••• : • 
7. St. Pauli.Nord ..••••.••••• 
8. Auforstehungsgem. St. Pauli 
9. St. Georg. . . . . • • • ...••••• 

10. Finkenwerder ••••••..••••• 
11. Moorburg .•••••••••••••• 

II. Westkreis 
12. Christuskirche Eimsbüttel ... 
13. Bethlehemkirche • .•••..•.•• 
14. Apostelkirche ..•.•...••... 
15. St . Stephanus •.•..•... ••..• 
16. St. Johannis·Harvestehude •• 
17. St. Andreas . .....••••••••• 
18. St. Markus·Hoheluft ••••••• 

III. Nordkreis 
19. St. Johannis·Eppendorf •••• • 
20. St. Martinus·Eppendorf ••••• 
21. Groß.Bors tel . ..•...••.•• 
22. Matthäusgem„ Winterhude ••• 
23. Epiphaniengeml'inde . . • ••• 
24. Paul Gerhardt-Gemeinde •••• 
25. Alsterdorf • . • • . ...• •••• 
26. Anstaltsg. St.Nicolaus•Alsterd. 
27. Ohlsdorf • . . . . . . ..•..••••. 
28. Fuhlsbüttel St.Lukas ••. ••..• 
29. Fuhlsbüttel St. Marien ..••••• 
30. H ummelsbüttel ..••••••••• 
31. Klein•Borstel •.•••••••••• 
12. An~gar-Langenhorn •••••••• 

IV 0 kr 
. 33. Nord:Langenhorn ••••••••.• 

• st e1s 

V. Südkreis 

34. St. Gertrud ••••••••••••••• 
35. Uhlenhorst •• . • ••.••••••••• 
36. Eilbek•Friedenskirche .•••••• 
37. Eilbek•Versöhnungskirche ••• 
38. Eilbek•O.<terkirche •.•••• , •.• 
39. Alt-Barmbek , ..•.. . ...••••• 
40. Kreuzkirche zu Barmbek .••• 
41. West•Barmbek •••••••••••• 
42. Nord•Barmbek •••••••••••• 
43. St. Gabriel • • • • ... •..• •.•. 
44. Dulsber~ •....•. . ••••••••• 

45. Borgfelde •••••••••••••••• 
46.- St. Anner. . .•••••••••••••• 
47. Dreifaltigkeitsgemeinde Hamm 
48. Simeongemeinde Hamm .•••• 
49. Paulusgemeinde·Hamm ••. •• 
50. Süd Hamm . . . . . . .••••••• 
51. Martinsgemeinde Horn ••••• 
52. Philippusgemeinde Horn .••• 
53. K~pernaumgemeinde Horn .• 
54. Iimotheusgemeinde Horn ••• 
55. St. Thomas ••••••••••••••• 
56. Veddel. •••••••••••••••••• 

VI. Kreis Bergedorf 
57. "t.Petri u. Pauli zu Bergedorf 
58. St. Michael zu Bergedorf ••• 
59. Geesthacht.St. Salvatoris •••• 
60. Geesthacht.St. Petri .• •. •• •. 
61. Altengamme ••••••••••• , •• 
62. Kirchwerder ••••• 0 ••• • ••••• 

63. Neuengamme ••••••••••••• 
64. Curslack ••••••••••••••••• 
65. Allermöhe •••••• • ••••••••• 
66. Billwerder ••••••• ·~·, .••• 
67. Nettelnburg •••••• W. .•••• 
68. Moorfleet . •. •••••••••••••• 
69. Ochsenwerder ••••••••••••• 

VII. Kreis Cuxhaven 
70. Ritzebüttel. .•••••••.•••••• 
71. Gnadenkirche Cuxhaven •••• 
72. Groden .••••••••••••••••• 
73. Döse . . ••••••••••••••••• 

Sahlenburg •..•..•.•••.••••• 
74. St. Petri.\.uxhaven •••••••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

·1s. Flußschiffergemeinde •••••• 
76. Seemann~mission . . . . • • • • •• 
77. Flüchtlingslager Finkenwerder 
78. ~chröaerstih .. .. ..•. ..... . •. 

DM 

156. 75 
207 76 
64.90 

164.39 
197 .-
14.liO 
47.08 
8.30 

116.35 
122.46 

16.65 

66 .80 
136.-

47 65 
59.92 
93.84 

191 .63 
73.15 

460. 70 
49 .52 
ti5.llR 

114.39 
60.66 

144.74 
187.-
55.-

lM.52 
58 .65 
72.36 
62 32 

141 .56 
125.-
74.71 

99.13 
94 .62 
96 -

140.-
53.-
38.-
81.-
5R. 70 

2':!6.84 
47 .39 
91 50 

65 32 
8 .15 

94.57 
31 65 
67 .18 
42 .57 
91.76 
41.93 
62.33 
30 . -
32.-
32.-

159.Q4. 
4fi.17 
87 72 
74 . llO 
27 .40 
34 .93 
15 . -

ll.50 
12 .95 
24.12 
44 .27 
28 .46 
9.-

50. 90 
18 .70 
20 .80 
47 76 
811 .80 
91.80 

17 .10 
15.30 

4. 15 
18.50 

6 .116\f.65 

DM 

182.44 
146. 73 

24.94 
190.31 
122 . -

34.40 
38 59 
5.25 

75.97 
82 .91 
25 .93 

48 .04 
69.-

145.57 
21.51 
64 .46 

167 .50 
71.82 

194 65 
49 .31 
93.-

127. 72 
85.98 

161. 22 
102.50 
62.-
47.66 

110 80 
121.ll 
134 .26 
97 63 
94 40 

100 58. 

150 . 36 
54 45 . 
97.-

210.-
56 -
50 29 
67.55 
56 .43 

170.29 
46.53 
99.10 

51.84 
7.40 

100.76 
32 .61 
72 .2 L 
8>1. 71 
85 .65 
3>!.92 
61.85 
30.-
31 .60 
93.-

109.ö!I 
51 09 
98.-
26.09 
86.-
2a 62 
13 02 
12.20 
35.-
28 .02 
85.47 
21 .50 

3 .60 ... 
47 .85 
14 .40 
29 80 
68 .16 
12.-
60.-

8.40 
5 . 75 
5.-

28 30 

5.b62 .70 

DM 

830.08 
258.-
869.14 
183.60 
204.-
28.85 
40.30 
5 .65 

804 .59 
100 .:?.0 

30.72 

111.02 
117.15 

95 .39 
34.50 

103.47 
201.65 
100.-

290 .30 
131. flO 
176.ti5 
177 .27 
183 . 73 
238.82 
422. 99 
136.55 
116.81 
159.14 
149.96 
210.63 
257 .96 
177 .60 
225. 70 

446.34 
llti.01 
llO. 70 
202.-
75.-

125. 70 
71.70 
90 .24 

310 91) 
63 48 

110.25 

6!s.llO 
38.-

181.80 
74.33 

125.39 
40.-
96.49 
64.-

118.66 
30.-
59.62 
49 . -

164.16 
141.19 
117.-

58.36 
32 .85 
ll0.20 
33.78 
51.-
13.95 
86.91 
50.10 
54 . 79 
24 .30 

llH . 70 
36 65 
22.-
47.15 
22.50 

153.10 

25.95 
11.25 
9.-

28.-

9.61~ . 08 

DM 

202.14 
228 . -
186.57 
227 .81 
136 . -
15.-
30.65 
7.75 

165.48 
165. 12 

25.31 

111.48 
77.-
96 .85 
57 .49 

108 . 74 
109 .03 
123.80 

497. 77 
102.40 
102.08 
189.66 
158.10 
146 .83 
73.-
55.-

173. 75 
154 .68 
125.90 
150.-
118 .82 
134. -

78.76 

154.87 
68.64 
91.-

424 . -
35.-
80.-
68.27 
59.45 

182.05 
40 .15 
39 .50 

59.-
4.-

102 .02 
34 . 13 
75.70 
'41.16 

102 .04 
42.><2 
59 .28 
30.-
36 76 
40 -

169.33 
4!l.26 
69 93 
50 .48 
31 32 
16.17 
11.11 
8.20 

211.15 
17.40 
88.27 
14 .90 
29.-

49 .60 
23.82 
15. 70 
41 78 
21.30 
50.16 

19 . -
5.25 
5. -

20. -

6.977 .89 

DM 

~50.82 
176 .50 

36 .26 
173 54 
114. -

22.24 
37 .14 

5 .30 
119 .46 
lOt.45 
38 .72 

64.09 
60 . -
43 72 
30.62 
99.21 

137 .26 
78 .55 

215.65 
65 88 
82 .20 

150.44 
219 .81 
111.71 
ll!l.99 
50.-
65.79 

128.84 
83 .03 
91.16 

107 . 11 
87 .55 
98.86 

71.59 
50. 94 
92.50 

140.-
41.-
78. 70 
74 .97 
51.66 

li7 .89 
39 .26 
88.45 

46 .85 
40 -
84 .51 
43 .35 

120 .45 
45 .62 
69 .69 
36 . 72 
7o.59 
30.-
39 . 77 
48 50 

147 .04 
86.1'4 
76.-
70 18 
81. 50 

107 .34 
153.40 
54.-
49.69 
18 .40 
36.03 
41. 19 

126 .90 

83 . -
21.71 
75.-
69. !18 
4U.50 

160.80 

21.22 
4.-
6 . -

22 .50 

6.886 08 




